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In Artikel 34 und 36 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind die 
Bedingungen für den freien Warenverkehr festgelegt. Im Zusammenhang mit Arzneimitteln 
ist die Richtlinie 2001/83/EG1, geändert durch Richtlinie 2011/62/EU2, ebenfalls von Belang. 

Nach den genannten EU-Rechtsvorschriften müssen Onlineapotheken eine Genehmigung für 
die Abgabe von Arzneimitteln im Fernabsatz einholen und den einzelstaatlichen Behörden 
am Ort ihrer Niederlassung ihre Absicht, Arzneimittel online zum Verkauf anzubieten, 
mitteilen. Onlineapotheken dürfen nur solche Arzneimittel verkaufen, die im 
Bestimmungsmitgliedstaat zugelassen sind und dort online erworben werden dürfen. Manche 
Mitgliedstaaten erlauben lediglich den Onlineverkauf von rezeptfreien Arzneimitteln, 
während andere (unter anderem Deutschland) auch den Onlineverkauf von rezeptpflichtigen 
Arzneimitteln erlauben. Das Verzeichnis registrierter Onlinehändler von Arzneimitteln in den 
Niederlanden ist öffentlich zugänglich. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens ist DocMorris3 dort 
aufgeführt. Die Mitgliedstaaten sind für die Durchsetzung der Richtlinie 2001/83/EG 
verantwortlich. Sie müssen auch sicherstellen, dass nur zugelassene Marktteilnehmer 
Arzneimittel in der EU zum Verkauf anbieten. Außerdem obliegt es den Mitgliedstaaten, 
sicherzustellen, dass wirksame und abschreckende Sanktionen gegen solche Händler verhängt 
werden, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen. 

Zu potenziellen Wettbewerbsverzerrungen hat der Gerichtshof der Europäischen Union 
bereits erklärt, dass der Onlineverkauf für Apotheken, die nicht im deutschen Hoheitsgebiet 
ansässig sind, die einzige Möglichkeit des Zugangs zum deutschen Markt darstellt.4

1 Amtsblatt der Europäischen Union (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67), Richtlinie 2001/83/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel.
2 Amtsblatt der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 74), Richtlinie 2011/62/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG zur 
Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel hinsichtlich der Verhinderung des Eindringens 
von gefälschten Arzneimitteln in die legale Lieferkette.
3 https://www.aanbiedersmedicijnen.nl/aanbieders/aanbiederslijst und 
https://www.aanbiedersmedicijnen.nl/aanbieders/aanbiederslijst/docmorris-n-v/index.
4 Urteil des Gerichtshofs vom 19. Oktober 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. gegen Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V., C-148/15, ECLI:EU:C:2016:776, Rn. 23.
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